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Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Medizin-, 
Gesundheits- und Sporttechnologie“, StgKz 
0881, der MCI Management Center 
Innsbruck - Internationale Hochschule 
GmbH, durchgeführt in Innsbruck 

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein Verfahren 
zur Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Medizin-, Gesundheits- und 
Sporttechnologie“, StgKz 0881, der MCI Management Center Innsbruck - Internationale 
Hochschule GmbH, durchgeführt in Innsbruck gem § 23 Abs 4 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idgF, iVm § 8 Fachhochschul-
Studiengesetz (FHStG) BGBl. Nr. 340/1993 idgF und iVm § 17 Fachhochschul-
Akkreditierungsverordnung 2019 (FH-AkkVO) durch. Gem § 21 HS-QSG veröffentlicht die AQ 
Austria folgenden Ergebnisbericht: 

 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte: 
 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag eingelangt am  16.12.2020 

Rückmeldung der Geschäftsstelle zum Antrag an Antragstellerin 16.03.2021 
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Überarbeiteter Antrag eingelangt am 29.03.2021 

Mitteilung an Antragstellerin Abschluss der Prüfung des Antrags durch die 
Geschäftsstelle 31.03.2021 

Bestellung der Gutachter/innen 24.03.2021 

Information Antragstellerin über Gutachter/innen 24.03.2021 

Erstes virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter/innen 22.04.2021 

Zweites virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter/innen 06.05.2021 

Fragenkatalog der Gutachter/innen an Antragstellerin 07.05.2021 

Antworten auf Fragenkatalog durch Antragstellerin 21.05.2021 

Drittes virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter/innen 26.05.2021 

Virtuelles Gespräch der Vertreter/innen der Antragstellerin und den 
Gutachter/innen 27.05.2021 

Nachreichungen nach virtuellem Gespräch 27.05.2021 

Vorlage des Gutachtens 01.07.2021 

Gutachten an Antragstellerin zur Stellungnahme 01.07.2021 

Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 01.07.2021 

Stellungnahme Antragstellerin zum Gutachten keine 

Stellungnahme Antragstellerin zur Kostenaufstellung keine 

 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat mit Beschluss vom 29.07.2021 entschieden, dem Antrag auf 
Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs des FH-Bachelorstudiengangs „Medizin-, 
Gesundheits- und Sporttechnologie“, StgKz 0881, der MCI Management Center Innsbruck - 
Internationale Hochschule GmbH, durchgeführt in Innsbruck stattzugeben, da die 
Akkreditierungsvoraussetzungen gem § 23 HS-QSG sowie § 8 FHStG iVm § 17 FH-AkkVO erfüllt 
sind. 
 
Die Entscheidung wurde am 04.08.2021 vom zuständigen Bundesminister genehmigt. Die 
Entscheidung ist seit 06.08.2021 rechtskräftig. 
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4 Anlage 

• Gutachten vom 01.07.2021 



 

 

Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des FH-Bachelorstudiengangs „Medizin-, 
Gesundheits- und Sporttechnologie“, 0881, 
der MCI Management Center Innsbruck - 
Internationale Hochschule GmbH, 
durchgeführt in Innsbruck 
 
gem § 7 der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 (FH-AkkVO) 
 
 
Wien, 01.07.2021  
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1 Verfahrensgrundlagen 

Das österreichische Hochschulsystem 

Das österreichische Hochschulsystem umfasst derzeit: 

• 22 öffentliche Universitäten; darunter die Donau-Universität Krems, eine Universität für 
postgraduale Weiterbildung; 

• 16 Privatuniversitäten, erhalten von privaten Trägern mit staatlicher Akkreditierung; 
• 21 Fachhochschulen, erhalten von privatrechtlich organisierten und staatlich 

subventionierten oder von öffentlichen Trägern mit staatlicher Akkreditierung; 
• die Pädagogischen Hochschulen, erhalten vom Staat oder von privaten Trägern mit 

staatlicher Akkreditierung; 
• die Philosophisch-Theologischen Hochschulen, erhalten von der Katholischen Kirche;  
• das Institute of Science and Technology Austria, dessen Aufgaben in der Erschließung 

und Entwicklung neuer Forschungsfelder und der Postgraduiertenausbildung in Form 
von PhD-Programmen und Post Doc-Programmen liegt.  

 
Im Wintersemester 2019/201 studieren 288.497 Studierende an öffentlichen Universitäten 
(inkl. der Donau-Universität Krems). Weiters sind 55.203 Studierende an Fachhochschulen und 
15.063 Studierende an Privatuniversitäten eingeschrieben. 

Externe Qualitätssicherung 

Öffentliche Universitäten müssen gemäß Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) alle 
sieben Jahre ihr internes Qualitätsmanagementsystem in einem Auditverfahren zertifizieren 
lassen. An die Zertifizierungsentscheidungen sind keine rechtlichen oder finanziellen 
Konsequenzen gekoppelt.  

Privatuniversitäten müssen sich alle sechs Jahre von der AQ Austria institutionell akkreditieren 
lassen. Nach einer ununterbrochenen Akkreditierungsdauer von zwölf Jahren kann die 
Akkreditierung auch für zwölf Jahre erfolgen. Zwischenzeitlich eingerichtete Studiengänge und 
Lehrgänge, die zu akademischen Graden führen, unterliegen ebenfalls der 
Akkreditierungspflicht. 

Fachhochschulen müssen sich nach der erstmaligen institutionellen Akkreditierung nach sechs 
Jahren einmalig reakkreditieren lassen, dann gehen auch die Fachhochschulen in das System 
des Audits über, wobei der Akkreditierungsstatus an eine positive Zertifizierungsentscheidung 
im Auditverfahren gekoppelt ist. Studiengänge sind vor Aufnahme des Studienbetriebs einmalig 
zu akkreditieren. 

  

 
1 Stand Jänner 2020, Datenquelle Statistik Austria/unidata. Im Gegensatz zu den Daten der öffentlichen Universitäten sind im 

Fall der Fachhochschulen in Studierendenzahlen jene der außerordentlichen Studierenden nicht enthalten. An den öffentlichen 
Universitäten studieren im WS 2019/20 265.012 ordentliche Studierende. 
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Akkreditierung von Fachhochschul-Einrichtungen und ihren Studiengängen 
 

Fachhochschulen bedürfen in Österreich einer einmalig zu erneuernden institutionellen 
Akkreditierung, um als Hochschulen tätig sein zu können. Neben dieser institutionellen 
Akkreditierung sind auch die Studiengänge der Fachhochschulen vor Aufnahme des 
Studienbetriebs einmalig zu akkreditieren. Für die Akkreditierung ist die AQ Austria zuständig. 

Die Akkreditierungsverfahren werden nach der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 
(FH-AkkVO)2 der AQ Austria durchgeführt. Im Übrigen legt die Agentur ihren Verfahren die 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)3 
zugrunde. 

Für die Begutachtung von Akkreditierungsanträgen bestellt die AQ Austria Gutachter/innen. 
Diese erstellen auf Basis der Antragsunterlagen und eines Vor-Ort-Besuchs bei der 
antragstellenden Institution ein gemeinsames schriftliches Gutachten. Anschließend trifft das 
Board der AQ Austria auf der Grundlage des Gutachtens und unter Würdigung der 
Stellungnahme der Hochschule die Akkreditierungsentscheidung. Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Akkreditierungsvoraussetzungen und Erfüllung der geforderten qualitativen Anforderungen 
werden die Studiengänge mit Bescheid akkreditiert. 

Der Bescheid des Boards bedarf vor Inkrafttreten der Genehmigung durch den zuständigen 
Bundesminister. Nach Abschluss des Verfahrens werden jedenfalls ein Ergebnisbericht über das 
Verfahren und das Gutachten auf der Website der AQ Austria und der Website der 
Antragstellerin veröffentlicht. Ausgenommen von der Veröffentlichung sind personenbezogene 
Daten und jene Berichtsteile, die sich auf Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse beziehen. 

Bei Anträgen aus den Ausbildungsbereichen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, 
der Hebammen sowie der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege sind bei der Bestellung 
der Gutachter/innen die gem § 3 Abs 6 Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), § 11 Abs 4 Bundesgesetz über den 
Hebammenberuf (HebG) und § 28 Abs 4 Bundesgesetz über Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe (GuKG) durch das Bundesministerium für Gesundheit nominierten 
Sachverständigen beizuziehen. Die AQ Austria hat bei der Entscheidung über Anträge auf 
Akkreditierung, Verlängerung oder bei Widerruf der Akkreditierung von Fachhochschul-
Bachelorstudiengängen für die Ausbildung in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten, 
der Hebammen sowie der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege das Einvernehmen des 
Bundesministers/der Bundesministerin für Gesundheit einzuholen. 

Rechtliche Grundlagen für die Akkreditierung von Fachhochschulstudiengängen sind das 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG)4 sowie das Fachhochschul-Studiengesetz 
(FHStG)5. 

  

 
2 Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2019 
3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 
4 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) 
5 Fachhochschulstudiengesetz (FHStG)  
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Die fachspezifischen Einrichtungen im Bereich Technologie & Life Science stehen auf über 1.500 
Quadratmeter Laborfläche zur Verfügung und umfassen chemische, biologische, 
verfahrenstechnische, mechatronische und medizintechnische/sporttechnische Labore. Für den 
gegenständlichen Studiengang stehen neben den mechatronischen Labormöglichkeiten noch 
weitere Einrichtungen zur Verfügung: 

• Apparaturen und Arbeitsplätze zum Gießen und Formen (z.B. für Silikon) 
• diverse medizintechnische Apparaturen (Ultraschallgeräte, DaVinci-Operationsroboter, 

Endoskope etc.) 
• Einrichtungen zur Bewegungsanalyse sowie physikalische Messeinrichtungen 

(Kraftmessplatten etc.) 
• Arbeitsplätze zur Softwareentwicklung 

In ausgewählten Bereichen bestehen Kooperationen mit der Medizinischen Universität 
Innsbruck und anderen Partnerinstitutionen, beispielsweise in Lehrveranstaltungen zur Gang- 
und Bewegungsanalyse (Lehrveranstaltung Prothetik und Rehabilitation). Vor allem 
medizinische Großgeräte wie Computertomographen oder Magnetresonanztomographen 
werden an der Medizinischen Universität Innsbruck mitbenutzt, da eine Anschaffung durch die 
MCI-GmbH durch vergleichsweise niedrige Auslastungszahlen nicht effizient oder zweckmäßig 
wäre und eine kontinuierliche state-of-the-art Ausstattung nicht gegeben wäre. Ein Ausbau des 
sportmedizinischen Bereichs an der Medizinischen Universität Innsbruck ist geplant, was auch 
den Studierenden der MCI GmbH durch gemeinsame Nutzung der Gerätschaften zu Gute 
kommen wird. Den Gesprächen mit Studierendenvertreter/innen im virtuellen Vor-Ort-Besuch 
kann entnommen werden, dass am Campus Maximilianstraße auch Studierendenwerkstätten 
für die selbstständige Bearbeitung von Projekten nach erfolgter Laboreinweisung zur Verfügung 
stehen. Auch die Reservierung von Gerätschaften ist möglich. 
Das Medizintechniklabor umfasst diverse Geräte zur medizinischen Diagnostik und Therapie 
(Ultraschall, EKG, DaVinci-Operationsroboter etc.) und weitere Geräte, die im Bereich der 
modernen Medizin vermehrt Anwendung finden (VR-Brillen, 3D-Drucker, Robotersysteme), um 
eine Ausbildung und Auseinandersetzung auf hochaktuellem Niveau zu gewährleisten. 
Das Sporttechniklabor umfasst als Shared Space Einrichtungen zu Themen aus der 
Bildverarbeitung, Bewegungsanalyse, Athlet/inn/enentwicklung und Sportrehabilitation. Zur 
Wahrung und Vertiefung des Praxisbezugs sind Exkursionen zu den Trainingsstätten von 
Partnern wie dem Olympiazentrum Tirol oder Wacker Innsbruck vorgesehen, um eine 
Auseinandersetzung mit den Apparaturen und Einrichtungen vor Ort zu ermöglichen. 
Die seit Jahren verfolgte Digitalisierungsstrategie der MCI GmbH ermöglichte in Zeiten von 
COVID-19-bedingten Einschränkungen die zügige Umstellung der Lehrveranstaltungen auf 
adäquate Onlineformate. So wurden auch Laborversuche virtuell abgehalten (z.B. 
Simulationen) und VPN-Zugriffsmöglichkeiten zur externen Versuchssteuerung eingerichtet. 
Interaktive Streamingformate mit Whiteboards aus den Laboren wurden ermöglicht und digitale 
OnSite-Visits mit Partnerbetrieben eingerichtet, um auch in eingeschränkten Präsenzzeiten die 
Fortführung eines hochwertigen Lehrbetriebes sicherstellen zu können. 
Bibliotheken, Online- und Printressourcen sind in ausreichender Zahl vorhanden und 
unterstützen die Lernzielerreichung im Studium. 
Gespräche mit Studierendenvertreter/inne/n im Rahmen des virtuellen Vor-Ort-Besuchs 
bestätigen die qualitativ und quantitativ zufriedenstellende Ausstattung der Räumlichkeiten. Auf 
großzügige Lernflächen in der Aula sowie in den Bibliotheken wird verwiesen, auch die 
Reservierung von verfügbaren Besprechungsräumen für Gruppenarbeiten ist möglich. 
 
Die Gutachter/innen gelangen zu der Auffassung, dass das Kriterium erfüllt ist. 
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(1) Entwicklung und Qualitätssicherung des Studiengangs 
 

Der geplante sechssemestrige Vollzeit-FH-Bachelorstudiengang „Medizin-, Gesundheits- und 
Sporttechnologie“ soll den Bachelorstudiengang „Mechatronik“ mit Studienzweig 
„Medizintechnik“ ersetzen und würde nach Akkreditierung zusammen mit dem 
Masterstudiengang „Medical Technologies“ eine konsekutive Einheit eines FH-
Bachelorstudiengangs mit FH-Masterstudiengang bilden. Der bisherige Studienzweig 
„Medizintechnik“ wird zum vorliegenden eigenständigen FH-Bachelorstudiengang ausgebaut mit 
zwei Studienzweigen „Medizintechnik“ und „Gesundheits- und Sporttechnologie“. Die MCI 
GmbH hat zur Einführung und Qualitätssicherung neuer Studiengänge einen etablierten Prozess 
definiert, der auch für diesen Studiengang für die Gutachter/innen sehr gut nachvollziehbar 
angewendet wurde. Die Beurteilungskriterien sind aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 

(2) Studiengang und Studiengangsmanagement 
 
Das Curriculum vermittelt in den ersten drei Semestern grundlegende Kompetenzen in der 
Ingenieurtechnik aus den Bereichen Informationstechnologie, Elektrotechnik und Mechatronik. 
Die Gutachter/innen merken positiv an, dass die MCI GmbH schon ab dem ersten Semester im 
Rahmen von Fallstudien, Projekten und praktischen Übungen in mehreren Lehrveranstaltungen 
und auch semesterübergreifend die Auseinandersetzung mit medizin- bzw. gesundheits- und 
sporttechnologischen Themen motiviert. Im 3. Studienjahr werden die Studierenden einen der 
beiden Studienzweige weiter studieren, in denen die spezialisierten Kompetenzen im Bereich 
der Medizintechnik oder der Gesundheits- und Sporttechnologie vermittelt werden. Hinsichtlich 
der im Studiengang zu wählenden Studienzweige muss von den Studienbewerber/inne/n bereits 
im Bewerbungsverfahren eine eindeutige Priorität genannt werden. Die Entscheidung für den 
Studienzweig ist dann zu Studienbeginn nach erfolgter Studieneingangsphase mit intensiver 
Vorstellung der einzelnen Bereiche vorzunehmen. Die MCI GmbH strebt dabei eine 
Gleichverteilung an, würde aber bis zu einer Mindestzahl von plus/minus zehn Personen beide 
Studienzweige durchführen. Positiv hervorzuheben ist, dass die MCI GmbH ihre 
Modulhandbücher im Vergleich zum Studienzweig „Medizintechnik“ des FH-
Bachelorstudiengangs überarbeitet hat und auch die zu erreichenden Kompetenzen und 
Lehrziele integriert hat. Kenntnisse im Bereich der Medizinproduktegesetze, das Wissen über 
rechtliche und ethische Besonderheiten im Gesundheitswesen und den medizintechnischen 
Bereichen werden im Curriculum abgebildet und sind explizit als Qualifikationsziele aufgelistet. 
Die Studieninhalte decken sich grundlegend mit der Anforderungs- und Bedarfsanalyse und 
ermöglichen Absolvent/inn/en ein breites Berufsbild. Die Gutachter/innen weisen darauf hin, 
dass Absolvent/inn/en bereit sein müssen, in ganz Österreich bzw. auch im süddeutschen Raum 
Beschäftigung zu suchen. Die Beurteilungskriterien sind aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
Die Gutachter/innen möchten besonders hervorheben, dass die MCI GmbH mit dieser 
Kombination aus dem FH-Bachelorstudiengangs „Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie“ 
und dem FH-Masterstudiengangs „Medizintechnik“ erfolgreich dokumentiert, den weiblichen 
Anteil an Studierenden auch im Bereich der MINT-Studiengänge zu erhöhen. Nach Aussagen 
der MCI GmbH im virtuellen Vor-Ort-Besuch beträgt der Anteil an aktuellen Bewerberinnen 
50%.   
 
Empfehlungen: 

• Die Gutachter/innen empfehlen der MCI GmbH eine Stärkung der 
Softwareentwicklungs-Kompetenz im Curriculum durch die Erlernung einer höheren 
Programmiersprache wie C++ oder Java. 
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• Die Gutachter/innen empfehlen der MCI GmbH ein transparentes Verfahren, sowohl für 
die Studierenden als auch für die Lehrenden, zur Belegung der angebotenen 
Studienzweige zu konkretisieren und zu entwickeln.  

• Die Gutachter/innen empfehlen der MCI GmbH eine Überarbeitung der 
Prüfungsmethoden im Modulhandbuch, insbesondere durch Konkretisierung der 
Prüfungsmodalitäten einer „Lehrveranstaltung mit abschließender Prüfung“, um für die 
Studierenden mehr Transparenz zu sichern. 

 
(3) Personal 

 
Das Entwicklungsteam des Studiengangs ist fachlich qualifiziert. Die designierte 
Studiengangsleitung kann auf Erfahrung in Leitung und Organisation eines 
Ingenieurstudiengangs zurückgreifen, so dass die Gutachter/innen die Person für geeignet 
halten. Die Lehre wird überwiegend durch hauptberufliche Mitglieder des Lehrkörpers geleistet. 
 
Es konnte dargelegt werden, dass durch interne und externe Lehrende sowie durch geplante 
Stellenbesetzungen eine angemessene Abdeckung der Lehrveranstaltungen in Zukunft 
gewährleistet werden kann. Insgesamt ist das Lehr- und Forschungspersonal für die im 
Studiengang vorgesehenen Tätigkeiten wissenschaftlich, berufspraktisch und pädagogisch-
didaktisch qualifiziert. Es konnten seitens der Antragstellerin Regelungen zur Aufteilung und 
Anrechnung von Aufgaben in Lehre, Forschung und Administration dargelegt werden, um 
diesbezüglich zu einer möglichst gerechten Verteilung der Lasten zu kommen. Die 
Beurteilungskriterien sind aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 

(4) Finanzierung 
 
Die Finanzierung konnten die Gutachter/innen nur global für die gesamte Hochschule 
begutachten. Den Gutachter/innen wurde glaubhaft eine ausreichende Finanzierung im Vor-
Ort-Besuch von der Antragstellerin dargelegt. Hier wäre es für zukünftige Verfahren 
wünschenswert, eine konkretere Finanzierungszuordnung zu den Studiengängen bewerten zu 
können. Das Beurteilungskriterium ist aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 

(5) Infrastruktur 
 
Aufgrund der Covid-19-Situation fand ein rein virtueller Vor-Ort-Besuch statt. Zur 
Antragsprüfung wurden ausführliche Inventarlisten und ein Video zur infrastrukturellen 
Ausstattung für den Studiengang zur Verfügung gestellt. Drei der vier Gutachter/innen kennen 
die MCI GmbH aus einen vorherigen Vor-Ort-Besuches zum Akkreditierungsverfahrens des FH-
Masterstudiengang „Medical Technologies“. Insgesamt zeigt sich den Gutachter/innen eine 
modern und gut ausgestattete Hochschule. Eine Erweiterung des Campus befindet sich derzeit 
in der Begutachtungsphase und soll bis 2025 beziehbar sein. Die Gutachter/innen bewerten die 
Infrastruktur der MCI GmbH als modern und „gut“ ausgestattet. Das Beurteilungskriterium ist 
aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 

(6) Angewandte Forschung und Entwicklung  
 

Die Forschungsschwerpunkte Health Tech, Electronics und Smart Production & Organization 
haben einen klaren Bezug zum Studiengang und werden durch die Kompetenzen des 
hauptberuflichen Lehr- und Forschungspersonals und der externen Lektor/inn/en abgedeckt. 
Zur Stärkung der Lehr- und Forschungskompetenzen im medizin- und sporttechnischen Bereich 
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sind aktuell eine Professur und eine Stelle für eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in 
ausgeschrieben. Die Beurteilungskriterien sind aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 

(7) Kooperationen 
 
Durch die Kooperationen mit u.a. der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität 
Innsbruck stehen dem Studiengang medizintechnische Lehrveranstaltungen wie auch 
medizinische Großgeräte zur Verfügung. Für die Verbindung zu berufspraktisch relevanten 
Themen konnte insbesondere im virtuellen Vor-Ort-Besuch von der Antragstellerin glaubhaft 
das bestehende Netzwerk und dessen geplanter weitere Ausbau im Bereich der 
Kooperationspartner/innen aus der Wirtschaft dargelegt werden. Im Rahmen des virtuellen Vor-
Ort-Besuches wurde den Gutachter/inne/n auch schlüssig dargelegt, wie auf Basis bestehender 
Kooperationen mit ausländischen Hochschulen ein Mehrwert generiert werden kann, 
insbesondere in dem Studierende die Möglichkeit geboten werden kann, ein Semester an einer 
dieser Partneruniversitäten im Ausland zu verbringen. Das Beurteilungskriterium ist aus 
gutachterlicher Sicht erfüllt. 
 
Empfehlungen: 

• Die Gutachter/innen empfehlen hier der MCI GmbH eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung für die Nutzung der Geräte und Labore für den Studiengang 
abzusichern, die über die Kooperationsvereinbarung mit der Medizinischen Universität 
Wien der gemeinsamen Nutzung der Bibliothek hinausgeht.  

• Die Gutachter/innen empfehlen der MCI GmbH die Arbeitsmarktchancen der 
Absolvent/inn/en durch den Ausbau der Kooperationen im Bereich des Sportsektors zu 
verbessern. 

 
Der neue Studiengang wird in Tirol einen wesentlichen Beitrag leisten, den dortigen Firmen in 
der Wachstumsbranche im Bereich „Medizintechnik“ sowie „Gesundheits- und Sporttechnologie“ 
den Ingenieur/innennachwuchs zu liefern. 
 
Die Gutachter/innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie“. 
 

6 Eingesehene Dokumente 

• Antrag auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Medizin- Gesundheits- und 
Sporttechnologie“, der MCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule 
GmbH, durchgeführt in Innsbruck, vom 16.12.2020 in der Version vom 29.03.2021 

 
• Nachreichungen vor dem virtuellen Vor-Ort-Besuch vom 21.05.2021: 

• Antworten auf die Fragen der Gutachter/innen 
 

• Nachreichungen nach dem virtuellen Vor-Ort-Besuch vom 27.05.2021: 
• Projekt-/ Zeitplan MCI Campus 
• Film zur Infrastruktur für den Studiengang 
• Eingangspräsentation MCI_27052021 
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